
"nördlich der Hansastraße"
BEBAUUNGSPLAN:

M.=1:1000

ÜBERSICHTSPLAN M.=1:5000

UN 93

10

3

3

3

3

Leitungsrecht
zugunsten der
VEW Energie AG

GE 2 GH max

0,8

12 m

unzul.: 1 - 191
ausn. zul.: 154 - 191

GE 1

0,8

12 m

unzul.: 1 - 153
ausn. zul.: 79 - 153

2,0

2,0

GH max

A (textl. Festsetzung Nr. 2.1)

15.0

15.0

GE 4

0,8

unzul.: 1 - 191
ausn. zul.: 154 - 191

2,0

GE 3

0,8

Fests. Nr. 3

unzul.: 1 - 153
ausn. zul.: 79 - 153

2,0

GH s. textl.

textl. Fests. Nr. 3

textl. Fests. Nr. 3

Fests. Nr. 3
GH s. textl.

textl. Fests. Nr. 3

7.0

7.0

Abstandsliste 1998

Lfd Nr./Betriebsart

Abstandsklasse V: 300 m

79 Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Gene-
ratoren oder Arbeitsmaschinen

80 Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von
Kohle mit einer Leistung von 1 t bis weniger
als 30 t je Stunde

81 Anlagen zur Erzeugung von Generator-
oder Wassergas aus festen Brennstoffen
oder Stadt- oder Ferngas aus Kohlenwas-
serstoffen durch Spalten

82 Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder
Flammstrahler verwendet werden

83 Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassie-
ren von natürlichem oder künstlichem Ge-
stein einschließlich Schlacke und Abbruch-
material am Entstehungsort

84 Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur,
Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen,
Talkum, Ton, Tuff (Traß) oder Zement-
Klinker

85 Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder
Verarbeitung von Asbest

86 Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer
oder Ton

87 Anlagen zum Brennen keramischer Erzeug-
nisse, soweit der Rauminhalt der Brennan-
lage 4 m³ oder mehr und die Besatzdichte
300 kg oder mehr je cbm Rauminhalt der
Brennanlage beträgt, ausgenommen elek-
trisch beheizte Brennöfen, die diskonti-
nuierlich und ohne Abluftführung betrieben
werden

88 Anlagen zur Herstellung von Formstücken
unter Verwendung von Zement oder ande-
ren Bindemitteln durch Stampfen, Schocken,
Rütteln oder Vibrieren mit einer Produk-
tionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde
in geschlossenen Hallen

89 Anlagen zur Herstellung oder Schmelzen
von Mischungen aus Bitumen oder zum Teer
mit Mineralstoffen einschließlich Aufberei-
tungsanlagen für bituminöse Straßenbau-
stoffe und Teersplittanlagen mit einer
Produktionsleistung bis weniger als 200 t
je Stunde

90 Anlagen zur thermischen Aufbereitung von
Hüttenstäuben für die Gewinnung von
Metallen oder Metallverbindungen im Dreh-
rohr oder in einer Wirbelschicht

91 Anlagen zum Erschmelzen von Gußeisen
oder Stahl mit einer Schmelzleistung bis zu
2.5 t je Stunde, Vakuum-Schmelzanlagen
für Gußeisen oder Stahl mit einer Einsatz-
menge von 5 t oder mehr sowie Eisen-,

Temper- oder Stahlgießereien, in denen
Formen oder Kerne auf kaltem Wege her-
gestellt werden, mit einer Leistung von
weniger als 80 t Gußteile je Monat

92 Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für
einen Einsatz von 1000 kg oder mehr sowie
Gießereien für Nichteisenmetalle ausge-
nommen
- Vakuum-Schmelzanlagen,
- Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus
   Zinn und Wismut oder aus Feinzink und
   Aluminium in Verbindung mit Kupfer oder
   Magnesium,
- Schmelzanlagen, die Bestandteil von
   Druck- oder Kokillengießmaschinen sind,
- Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für
   Legierungen, die nur aus Edelmatallen
   und Kupfer bestehen, und
- Schwallötbäder
(s. auch lfd. Nrn. 27 und 156)

93 Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von
Stahl, insbesondere von Blöcken, Brammen,
Knüppeln, Platinen oder Blechen, durch
Flämmen

94 Anlagen zum Aufbringen von metallischen
Schutzschichten auf Metalloberflächen aus
Blei, Zinn, Zink, Nickel oder Kobalt mit Hilfe
von schmelzflüssigen Bädern, durch Flamm-
oder Lichtbogenspritzen

95 Anlagen zur Herstellung oder Reparatur
von Behältern aus Metall in geschlossenen
Hallen (z. B. Dampfkessel, Container)

96 Anlagen zur Herstellung oder Reparatur
von Schiffskörpern oder -sektionen aus
Metall in geschlossenen Hallen

97 Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumula-
toren oder Industriebatteriezellen und
sonstiger Akkumulatoren

98 Anlagen zur Herstellung von Aluminium-,
Eisen oder Magnesiumpulver oder -pasten,
von blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder
Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder-
pasten, ausgenommen Anlagen zur Herstel-
lung von Metallpulver durch Stampfen

99 Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
unter Druck gelöstem Acetylen (Dissous-
gasfabriken)

100 Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
Seifen oder Waschmitteln durch chemische
Umwandlung

101 Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder
Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre
Wirkstoffe gemahlen oder maschinell ge-
mischt, abgepackt oder umgefüllt werden

102 Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischen-
produkten ohne chemische Umwandlung

103 Anlagen zur Aufarbeitung von organischen
Lösungsmitteln durch Destillieren mit einer
Leistung von 1 t bis weniger als 3 t je
Stunde

104 Anlagen zur Erschmelzung von Natur- oder
Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t
oder mehr je Tag

105 Anlagen zur Herstellung von Anstrich-
oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis,
Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfar-
ben unter Einsatz von 5 t je Tag oder mehr
organischer Lösungsmittel, ausgenommen
Anlagen, in denen ausschließlich hochsie-
dende Öle als Lösungsmittel ohne Wärme-
behandlung eingesetzt werden

106 Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Ka-
schieren, Imprägnieren oder Tränken von
Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern
oder bahnen- oder tafelförmigen Materia-
lien einschließlich der zugehörigen Trock-
nunganlagen mit
a) Lacken, die organische Lösungsmittel
    enthalten und von diesen 25 kg bis weni-
    ger als 250 kg je Stunde eingesetzt
    werden,
b) Kunstharzen, die unter weitgehender
    Selbstvernetzung ausreagieren (Reak-
    tionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
    Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-,
    Resorcin- oder Polyesterharzen, sofern
    die Menge dieser Harze 10 kg bis weniger
    als 25 kg je Stunde beträgt, oder
c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz
    von 25 kg bis weniger als 250 kg orga-
    nischer Lösungsmittel je Stunde,
ausgenommen Anlagen für den Einsatz von
Pulverlacken oder Pulverbeschichtungs-
stoffen

107 Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder
tafelförmigen Materialien mit Rotations-
druckmaschinen einschließlich der zugehö-
rigen Trocknungsanlagen

108 Anlagen zum Tränken oder Überziehen von
Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teer-
öl oder heißem Bitumen, ausgenommen An-
lagen zum Tränken oder Überziehen von
Kabeln mit heißem Bitumen

109 Anlagen zum Herstellen von bahnenför-
migen Materialien auf Streichmaschinen
einschließlich der zugehörigen Trocknungs-
anlagen unter Verwendung von Gemischen
aus Kunststoffen und Weichmachern oder
von Gemischen aus sonstigen Stoffen und
oxidiertem Leinöl

110 Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen
unter Verwendung von Phenoplasten oder
sonstigen Kunstharzbindemitteln, soweit
kein Asbest eingesetzt wird
Anlagen, die aus einer oder mehreren Ma-

111 schinen zur fabrikmäßigen Herstellung von
Papier und Pappe bestehen

112 Anlagen zur Herstellung von Wellpappe

113 Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von
Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten
oder zur getrennten Aufzucht von Schwei-
nen mit
a) 14.000 bis weniger als 51.000 Junghen-
    nenplätzen,
b) 28.000 bis weniger als102.000 Junghen-
    nenplätzen,
c) 28.000 bis weniger als 102.000 Mastge-
    flügelplätzen,
d) 14.000 bis weniger als 51.000 Trut-
    hühnermastplätzen,
e) 525 bis weniger als 1.900 Mastschweine-
    plätzen (Schweine von 30 kg oder mehr
    Lebendgewicht),
f) 175 bis weniger als 640 Sauenplätzen
    einschließlich dazugehörender Ferkel-
    aufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als
    30 kg Lebendgewicht) oder
g) 225 bis weniger als 820 Sauenplätzen
    einschließlich dazugehörendender Ferkel-
    aufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als
    10 kg Lebendgewicht) oder
h) 1.500 bis weniger als 5.400 Ferkelplätzen
    für die getrennte Aufzucht (Ferkel von
    10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),
i)  200 bis weniger als 700 Mastkälberplät-
    zen
auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

114 Anlagen zum Schlachten von

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Geflü-
    gel oder
b) 8.000 kg oder mehr Lebendgewicht son-
    stiger Tiere je Woche

115 Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von
Tierfutter durch Erwärmen der Bestand-
teile tierischer Herkunft

116 Anlagen zur Verarbeitung von Kartoffeln,
Gemüse, Fleisch oder Fisch für die mensch-
liche Ernährung, soweit 1 t dieser Nah-
rungsmittel je Tag oder mehr durch Er-
wärmen verarbeitet wird, ausgenommen
- Anlagen zum Sterilisieren oder
   Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in
   geschlossenen Behältnissen und
- Küchen von Gaststätten, Kantinen, Kran-
   kenhäusern und ähnlichen Einrichtungen

117 Anlagen zum Reinigen oder zum Entschlei-
men von tierischen Därmen oder Mägen

118 Anlagen zur Zubereitung oder Verarbei-
tung von Kälbermägen zur Labgewinnung

119 Anlagen zur Herstellung von Gelatine,
Hautleim, Lederleim oder Knochenleim

120 Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten un-
behandelter Tierhaare mit Ausnahme von
Wolle, ausgenommen Anlagen für selbst-
gewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht
durch Nr. 114 erfaßt werden

121 Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern
oder Enthaaren ungegerbter Tierhäute
oder Tierfelle

122 Anlagen zum Gerben einschließlich Nach-
gerben von Tierhäuten oder Tierfellen
sowie nicht  genehmigungsbedürftige
Lederfabriken

123 Anlagen zur Herstellung von Hefe oder
Stärkemehlen

124 Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaf-
fee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee
mit einer Leistung von jeweils 250 kg oder
mehr je Stunde

125 Anlagen zum Rösten von Kaffee-Ersatz-
produkten, Getreide, Kakaobohnen oder
Nüssen mit einer Leistung von 75 kg oder
mehr je Stunde

126 Anlagen zur
a) Herstellung von Lakritz,
b) Herstellung von Kakaomasse aus Roh-
    kakao oder
c) thermischen Veredelung von Kakao- oder
    Schokoladenmasse

127 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushal-
tungen anfallenden oder aus gleichartigen
Abfällen durch Sortieren für den Wirt-
schaftskreislauf zurückgewonnen werden,
mit einer Leistung von 10 t oder mehr je
Tag

128 Anlagen zur Kompostierung mit einer
Durchstatzleistung von 0,75 t bis weniger
als 10 t/h (Kompostierungsanlagen)

129 Anlagen zur Behandlung von verunreinig-
tem Boden, der nicht ausschließlich am
Standort der Anlage entnommen wird

130 Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von
Autowracks ohne sortenreine Demontage
der Einzelteile, auch soweit nicht geneh-
migungsbedürftig

131 Anlagen zur Behandlung von Überwach-
ungsbedürftigen Abfällen mit einem Durch-

satz von 10 t je Tag oder mehr sowie An-
lagen, die der Lagerung von 100 t oder
mehr überwachungsbedürftiger Abfälle
dienen (z.B. Elektronik- und Elektro-
schrott), ausgenommen die zeitweilige La-
gerung - bis zum Einsammeln - auf dem
Gelände der Enstehung der Abfälle

132 Anlagen zum Umschlagen von überwach-
ungsbedürftigen und besonders überwach-
ungsbedürtigen Abfällen, auf die die Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetztes Anwendung finden, mit
einer Leistung von 100 t oder mehr je Tag,
ausgenommen Anlagen zum Umschlagen
von Erdaushub oder von Gestein, das bei
der Gewinnung oder Aufbereitung von
Bodenschätzen anfällt

133 Anlagen zum Vulkanisieren von Natur-
oder Synthesekautschuk unter Verwendung
von Schwefel oder Schwefelverbindungen,
ausgenommen Anlagen, in denen
- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde
   verarbeitet werden oder
- ausschließlich vorvulkanisierter Kaut-
   schuk eingesetzt wird

134 Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahn-
kesselwagen, Straßentankfahrzeugen oder
Tankcontainern sowie Anlagen zur auto-
matischen Reinigung von Fässern ein-
schließlich zugehöriger Aufarbeitungsan-
lagen, soweit die Behälter von organischen
Stoffen gereinigt werden, ausgenommen
Anlagen, in denen Behälter ausschließlich
von Nahrungs-, Genuß- oder Futtermitteln
gereinigt werden

135 Anlagen zur Textilveredlung von Sengen,
Thermofixen, Thermoisolieren, Beschichten,
Imprägnieren oder Appretieren, einschließ-
lich der zugehörigen Trocknungsanlagen,
ausgenommen Anlagen, in denen weniger als
500 qm Textilen je Stunde behandelt wer-
den

136 Gattersägen, wenn die Antriebsleistung
eines Gatters 100 KW oder mehr beträgt
sowie Furnier- oder Schälwerke

137 Abwasserbehandlungsanlagen bis ein-
schließlich 100.000 EGW

138 Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung
von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm

139 Anlagen zur Herstellung von Kalksand-
steinen, Gasbetonsteinen oder Faserze-
mentplatten unter Dampfüberdruck

140 Anlagen zur Herstellung von Bauelementen
oder in Serien gefertigten Holzbauten

141 Deponieklasse II i. S. der Technischen An-
leitung Siedlungsabfall (Siedlungsabfall-
deponien und vergleichbare Deponien)

142 Deponieklasse I i. S. der Technischen An-
leitung Siedlungsabfall (Inertstoffdeponie,
Erdaushub- oder Bauschuttdeponien)

143 Anlagen zur Herstellung von Schienenfahr-
zeugen

144 Preßwerke

145 Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder
Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen
Hallen

146 Stab- oder Drahtziehereien

147 Schwermaschinenbau

148 Emallieranlagen

149 Schrottplätze

150 Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken

151 Auslieferungslager für Tiefkühlkost

152 Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der
Straßendienste

153 Speditionen aller Art sowie Betriebe zum
Umschlag größerer Gütermengen

Abstandsklasse VI: 200 m

154 Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen
von Glas oder Glaswaren unter Verwendung
von Flußsäure

155 Anlagen zum Brennen keramischer Erzeug-
nisse, soweit der Rauminhalt der Brennan-
lage 4 m³ oder mehr oder die Besatzdichte
mehr als 100 kg/m³ und weniger als
300 kg/m³ Rauminhalt der Brennanlage
beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte
Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne
Abluftführung betrieben werden
Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle für

156 einen Einsatz von 50 bis weniger als
1.000 kg, ausgenommen
- Vakuum-Schmelzanlagen,
- Schmelzanlagen für Gußlegierungen aus
   Zinn und Wismut oder aus Feinzink und
   Aluminium in Verbindung mit Kupfer oder
   Magnesium,
- Schmelzanlagen, die Bestandteil von
   Druck- oder Kokillengießmaschinen sind
   oder die ausschließlich im Zusammenhang
   mit einzelnen Druck- oder Kokillengieß-
   maschinen gießfertige Nichteisenmetalle
   oder gießfertige Legierungen nieder-
   schmelzen,
- Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für
   Legierungen, die nur aus Edelmetallen
   oder aus Edelmetallen und Kupfer beste-
   hen, und
- Schallölbäder (s. auch lfd. Nrn. 27 und 92)

157 Anlagen, die aus einer oder mehreren
Druckgießmaschinen mit Zuhaltekräften
von 2 Meganewton oder mehr bestehen

158 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von
Metallen unter Verwendung von Fluß-
oder Salpetersäure, ausgenommen Chroma-
tieranlagen

159 Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen
ungesättigten Polyesterharzen mit Styrol-
Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit
Aminen zu
a) Formmassen (z. B. Harzmatten oder
    Faser-Formmassen) oder
b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, so-
    weit keine geschlossenen Werkzeuge
    (Formen) verwendet werden,
für einen Harzverbrauch von 500 kg oder
mehr je Woche z. B. Bootsbau, Fahrzeug-
bau oder Behälterbau
Anlagen zum Herstellen von künstlichen

160 Schleifscheiben, -körpern, -papieren oder
-geweben unter Verwendung organischer
Binde- oder Lösungsmittel

161 Anlagen zur Herstellung von Polyurethan-
formteilen, Bauteilen unter Verwendung
von Polyurethan, Polyurethanblöcken in
Kastenformen oder zum Ausschäumen von
Hohlräumen mit Polyurethan, soweit die
Menge der Ausgansstoffe 200 kg oder mehr
je Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen
zum Einsatz von thermoplastischen Poly-
urethangranulaten

162 Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von
Geflügel oder Mastkälbern oder zum Halten

oder zur getrennten Aufzucht von Schwei-
nen mit
a) 3.200 bis weniger als 14.000 Hennenplät-
    zen,
b) 6.400 bis weniger als 28.000 Junghennen-
    plätzen,
c) 6.400 bis weniger als 28.000 Mastgeflü-
    gelplätzen,
d) 3.200 bis weniger als 14.000 Truthühner-
    mastplätzen,
e) 120 bis weniger als 525 Mastschweine-
    plätzen (Schweine von 30 kg oder mehr
    Lebendgewicht),
f) 40 bis weniger als 175 Sauenplätzen
    einschließlich dazugehörender Ferkel-
    aufzuchtplätze ( Ferkel bis weniger als
    30 kg Lebendgewicht),
g) 50 bis weniger als 225 Sauenplätzen
    einschließlich dazugehörender Ferkel-
    aufzuchtplätze (Ferkel bis weniger als
    10 kg Lebendgewicht) oder
h) 350 bis weniger als 1.500 Ferkelplätzen
    für die getrennte Aufzucht (Ferkel von
    10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),
i)  75 bis weniger als 200 Mastkälberplätzen
    auch soweit nicht genhmigungsbedürftig
Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder

163 Fischwaren, ausgenommen
- Anlagen in Gaststätten und
- Räuchereien mit einer Räucherleistung
   von weniger als 1.000 kg Fleisch- oder
   Fischwaren je Woche

164 Malzdarren

165 Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit
einer Produktionsleistung von 100 t bis
weniger als 500 t je Tag

166 Melassebrennereien, Biertrebertrock-
nungsanlagen oder Brauereinen mit einem
Ausstoß von 5.000 hl Bier oder mehr je
Jahr und Brennereien, auch soweit nicht
genehmigungsbedürftig

167 Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen
aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen
unter Verwendugn von Säuren

168 Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeug-
nissen aus Milch oder von Milchbestand-
teilen mit Sprühtrocknern

169 Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter
Zuführung von Wärme, oder Aromatisieren
oder Trocknen von fermentiertem Tabak

170 Anlagen zur Herstellung von Bauten-
schutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmit-
teln, soweit diese Produkte organische
Lösungsmittel enthalten und von diesen
1 t/h oder mehr eingesetzt werden;
Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln
mit einer Leistung von 1 t oder mehr je
Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese
Mittel ausschließlich unter Verwendung
von Wasser als Verdünnungsmittel her-
gestellt werden

171 Anlagen zur Herstellung von Holzschutz-
mitteln unter Verwendung von haloge-
nierten aromatischen Kohlenwasserstoffen

172 Anlagen zum Färben oder Bleichen von
Flocken, Garnen oder Geweben unter Ver-
wendung von Färbebeschleunigern, alkali-
schen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindung-
gen einschließlich der Spannrahmenanlagen,
ausgenommen Anlagen, die unter erhötem
Druck betrieben werden

173 Prüfstände für oder mit Verbrennungs-
motoren oder Gasturbinen mit einer Lei-
stung von 300 KW oder mehr

174 Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr
der Übung oder Ausübung des Motorsports
in lärmschutztechnisch optimierten Hallen
dienen, ausgenommen Modellsportanlagen

175 Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen,
Vorrichtungen oder sonstigen metallischen
Gegenständen durch thermische Verfahren

176 Anlagen zur Herstellung von Bolzen,
Nägeln, Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln,
Nadeln oder ähnlichen metallischen Norm-
teilen durch Druckumformen auf Automaten
sowie Automatendrehereien

177 Anlagen zur Herstellung von kaltgefertig-
ten nahtlosen oder geschweißten Rohren
aus Stahl

178 Anlagen zum automatischen Reinigen, Ab-
füllen oder Verpacken von Flaschen aus
Glas mit einer Leistung von 2.500 Flaschen
oder mehr je Stunde

179 Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkaros-
serien und -anhängern

180 Maschinenfabriken oder Härtereien

181 Pressereien oder Stanzereien

182 Anlagen zur Herstellung von Kabeln

183 Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kis-
ten und Paletten aus Holz und sonstigen
Holzwaren

184 Zimmereien

185 Lackierereien mit einem Lösungsmittel-
durchsatz bis weniger als 25 kg/h (z. B.
Lohnlackierereien)

186 Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

187 Anlagen zum Trocknen von Getreide oder
Tabak unter Einsatz von Gebläsen

188 Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung
von Dauerbackwaren

189 Milchverwertungsanlagen ohne Trocken-
milcherzeugung

190 Autobusunternehmen, auch des öffentlich-
en Personennahverkehrs

191 Anlagen zum Be- oder Entladen von
Schüttgütern bei Getreideannahmestellen,
soweit weniger als 200 t Schüttgüter je
Tag bewegt werden können, ausgenommen
Anlagen zur Aufnahme von selbstgewon-
nenem Getreide im landwirtschaftlichen
Betrieb

Abstandsklasse VII: 100 m

192 Anlagen zum mechanischen Be- oder Ver-
arbeiten von Asbesterzeugnissen auf
Maschinen

193 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von
Gegenständen aus Stahl, Blech oder Guß
mit festen Strahlmitteln, die außerhalb
geschlossener Räume betrieben werden,
ausgenommen nicht begehbare Handstrahl-
kabinen

194 Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von
Autowracks durch sortenreine Demontage
der Einzelteile, auch soweit nicht genehmi-
gungsbedürftig

195 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerich-
ten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)

196 Schlossereien, Drehereien, Schweißereien
oder Schleifereien

197 Anlagen zur Herstellung von Kunststoff-
teilen ohne Verwendung von Phenolharzen

198 Autolackierereien, insbesondere zur Besei-
tigung von Unfallschäden

199 Automatische Autowaschstraßen

200 Tischlereien oder Schreinereien

201 Steinsägereien, -schleifereien oder polier-
ereien

202 Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn.
107 erfaßt werden

203 Fabriken zur Herstellung von Lederwaren,
Koffern oder Taschen sowie Handschuh-
machereien oder Schuhfabriken

204 Anlagen zur Herstellung von Reißspinn-
stoffen, Industriewatte oder Putzwolle

205 Spinnereien oder Webereien

206 Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstel-
lung von Textilien

207 Großwäschereien oder große chemische
Reinigungsanlagen

208 Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Tele-
fonie-, Telegrafie- oder Elektrogerätebaus
sowie der sonstigen elektronischen oder
feinmechanischen Industrie

209 Bauhöfe

210 Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung

211 Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten

212 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen
soweit weniger als 50 kg je Stunde Kaut-
schuk eingesetzt wird

Quelle:
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
Nr. 43 vom 2. Juli 1998, S. 744 ff.Gem. RdErl. d.
Ministerien für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft v. 2.4.1998; Abstände zwischen
Industrie- bzw. Gewerbegebieten und
Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und
sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame
Abstände (Abstandserlaß)

Hinweise

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler
(kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,
Einzelfunde aber auch Veränderungen und
Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die
Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt
Unna und dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Westf. Museum für
Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Münster
(Tel. 0251/2105-252) unverzüglich anzuzeigen (§§
15 und 16 DSchG).

Flughafen Dortmund
Das Plangebiet befindet sich ca. 7-8 km vom
Verkehrsflughafen Dortmund-Wickede entfernt und
liegt in der Kontrollzone des Flughafens bzw. im
An- und Abflugsektor für Instrumentenflüge. Mit
Fluglärmauswirkungen ist daher zu rechnen, die
nach den von der Luftfahrtbehörde anzuwenden-
den Kriterien zumutbar sind. Die Luftfahrtbehörde
hat keine rechtliche Handhabe, in irgendeiner
Form gegen Lärmauswirkungen vorzugehen.

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1

BauGB)

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO), i.V.m. textl.
Festsetzung Nr. 1. 2.1

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr.

2 BauGB)

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und
23 BauNVO)

Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6

BauGB)

Straßenverkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und
Abs. 6 BauGB)

Ein- und Ausfahrtsbereich (§9 Abs. 1 Nr. 4, 11
und Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

110 kV- Leitung oberirdisch einschl. Schutz-
streifen: alle Einzelmaßnahmen, insb.
Geländeniveauveränderungen,
Anpflanzungsmaßnahmen und die Lagerung von
Material, Containern, etc. sind mit der VEW
Energie AG abzustimmen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen

und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6

BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25
Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B.
von Baugebieten, oder Abgrenzung des
Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets (z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5
BauNVO )

Zeichenerklärung

1-4

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1

BauGB)

Grundflächenzahl als Höchstmaß (§ 16
BauNVO)

0,8
Geschoßflächenzahl als Höchstmaß (§ 16
BauNVO), i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 2.1

2,0
Zahl der zulässigen Vollgeschosse als
Höchstgrenze (§ 16 BauNVO)

II
maximale Gebäudehöhe in m über der
Oberkante der nächst gelegenen fertig
ausgebauten Erschließungsanlage vor dem
Grundstück

GH

unzulässige Betriebsarten (§ 1 (4) BauNVO),
i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1.1

unzul.:
1 - 191

ausnahmsweise zulässige Betriebsarten (§ 1 (4)
BauNVO), i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1.1

ausn. zul.:
154 - 191

Planunterlagen

Die Planunterlage entspricht den Genauigkeitsanforderungen des § 1
der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990

Stand der Katasterkarte: April 2000
Unna, den 09.03.2001                          gez. Ross

Kreivermessungsdirektor

Offenlegung

Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung hat nach Billigung
durch den ASE der Stadt Unna am 14.02.2001 in der Zeit vom 12.03.01
bis 12.04.2001 öffentlich ausgelegen gem. § 3(2) BauGB.
Unna, den 20.04.2001

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Öffentliche Auslegung, Anhörung und Erörterung gem.  § 3(1) BauGB
erfolgten vom 14.08.  bis  28.08.2000
Unna, den 20.04.2001 

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Erarbeitung des Planentwurfes

Dieser Bebauungsplan und die dazu gehörende Begründung wurden
vom Stadtplanungsamt Unna aufgestellt, die Festlegung der
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.
Unna, den 23.04.2001             gez. Leipski

Bekanntmachung Satzungsbeschluß

Der Satzungsbeschluß zu diesem Bebauungsplan ist gem. § 10(3)
BauGB am 21.12.2001ortsüblich bekanntgemacht worden.
Unna, den 07.01.2002

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Satzungsbeschluß
Der Rat der Stadt Unna hat gem. § 10 BauGB diesen
Bebauungsplan am 15.11.2001 als Satzung beschlossen.
Unna, den 07.01.2002

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluß

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte
am 11.07.2000
Unna, den 20.04.2001

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Aufstellungsbeschluß

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde vom ASE der
Stadt Unna am 22.03.2000 beschlossen.
Unna, den 20.04.2001

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Rechtsgrundlage

§ 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. In der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV
NW 2023).
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) berichtigt am 16.01.1998 (BGBl. I S.
137) in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung) -BauNVO- in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 in der Änderung vom 22.04.1993
(BGBl. I S. 466, 479).
Planzeichenverordnung (PlanZV-90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58).

Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NW) in der Fassung vom
12.10.1995 (GVBl. NW, Nr. 64, S. 982).

Bestandteile dieses Planes sind

1.     Textliche Festsetzungen
2.     Hinweise
3.     Gestalterische Festsetzungen gem. Landesbauordnung  NW
4.     Begründung gem. § 9(8) BauGB
5.     Eigentümerverzeichnis
6.     Schalltechnisches Gutachten
7.     Begrünungsplan



Begründung 

gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

zum 

Bebauungsplan Unna Nr. 93 
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Stadt Unna 

Stand: 10.11.2001
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Das Bebauungsplangebiet umfaßt eine Gesamtfläche von ca. 26.000 m² und befin-
det sich nördlich des Industriegebietes West, zwischen der Bundesautobahn A 1 
und der S-Bahnlinie Dortmund/Unna. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Unna UN 93 mit der Bezeich-
nung „Nördlich der Hansastraße“ wird begrenzt 

 im Norden durch die Königsborner Straße 

 im Osten durch die östl. Grenze des Flurstücks 447, Flur 1 Gem. Unna 

 im Süden durch die Hansastraße 

 im Westen durch die westl. Grenze des Flurstücks 447, Flur 1 Gem. Unna. 

Das Gebiet wird derzeit ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. 

 

Der Bereich zwischen Hansastraße, A 1, S-Bahnstrecke und Königsborner Straße 
ist im Flächennutzungsplan der Stadt Unna für eine gewerbliche Entwicklung vorge-
sehen. Auf der gegenüberliegenden südlichen Seite der Hansastraße befindet sich 
das Industriegebiet West, das durch Großbetriebe geprägt ist (u.a. Ceresit). Östlich 
des Plangebietes befindet sich das Industriegebiet Hansastraße. Durch den Ausbau 
der Westtangente bis zur Hansastraße und durch die Lage des Plangebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu den zuvor genannten Gewerbegebieten bietet es sich an, 
für die im Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellten Bereiche 
Baurecht zu schaffen. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauliche Neuordnung 
im Sinne einer gewerblichen Entwicklung der bislang landwirtschaftlich genutzten 
Flächen nördlich der Hansastraße zwischen A 1, Eisenbahn und Königsborner 
Straße zu schaffen beabsichtigt die Stadt Unna, die Bebauungspläne UN 93, UN 93 
A und UN 93 B gem. § 30 (1) BauGB aufzustellen (vgl. Übersichtsplan). Entspre-
chende Aufstellungsbeschlüsse wurden bereits gefaßt. 

Da für eine Teilfläche (Flurstück 447) bereits das konkrete Ansiedlungsinteresse ei-
nes Autohauses besteht, soll der Bebauungsplan UN 93 für diesen Teilbereich vor-
rangig aufgestellt werden. 

1 Lage im Raum und Nutzungsstruktur

2 Planungsanlaß
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Die Gewerbestandorte nördlich und südlich der Hansastraße verfügen über keine 
Reserveflächen mehr. Ceresit hat bereits einen Betriebsparkplatz auf den Ackerflä-
chen nördlich der Hansastraße ausgebaut. Ein Ziel der Planung ist daher die Schaf-
fung von Erweiterungsflächen für die etablierten Gewerbestandorte an der Hansa- 
und Ohmstraße. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans UN 93 soll weiterhin 
kurzfristig einem expandierenden Autohaus die Verlagerung aus dem Gewerbege-
biet an der Ohmstraße ermöglicht werden, um den Betrieb am Standort Unna halten 
zu können. Da Infrastruktur und Erschließung vorhanden sind, entstehen hier keine 
zusätzlichen Kosten für die öffentliche Hand. 

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines reinen Gewerbegebietes. Eine Einzel-
handelsnutzung soll gänzlich ausgeschlossen werden, um die gewachsene Zen-
trenstruktur und die Einkaufsstandorte in Unna und in Massen nicht zu beeinträchti-
gen oder zu gefährden.  

 

 

4.1 Übergeordnete Planungen 

Das Gegenstromprinzip der rechtlichen Planungshierarchie erfordert die Berück-
sichtigung der Ziele und Grundsätze der übergeordneten Planungsebenen von der 
Regionalplanung bis zur Raumordnung und Landesplanung. 

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans berücksichtigt worden, der 
für das Bebauungsplangebiet gewerbliche Baufläche darstellt.  

4.2 Örtliche Planungen 

Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Unna ist derzeit im Neuaufstellungsver-
fahren. Entsprechend dem Planungswillen der Stadt Unna werden die Darstellungen 
für den Planungsbereich, die der noch wirksame FNP enthält, nicht geändert. Der 
noch wirksame FNP stellt für das Plangebiet gewerbliche Bauflächen dar. Der Be-
bauungsplan ist damit aus dem FNP entwickelt. Im Bereich des Plangebietes exis-
tiert kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Östlich des Plangebietes befindet sich das 
Industriegebiet Hansastraße, für das der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 67 be-
steht. 

3 Ziele und Zwecke der Planung

4 Planungsvorgaben
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Fachplanungen 

Quer durch das Plangebiet verläuft eine 110-KV Hochspannungsleitung der VEW 
Energie AG, für die ein Schutzstreifen grundbuchlich gesichert ist. Auf der be-
schränkten Fläche dürfen für die Dauer des Bestehens der Leitungen keinerlei Bau-
ten errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand 
gefährden könnten. Dies gilt vor allem für den Hochspannungsmast, der sich auf 
dem Flurstück 447 befindet. 

 

5.1 Bebauungsstruktur 

Das Bebauungsplangebiet selbst ist unbebaut. Das Industriegebiet West auf der 
südlichen Seite der Hansastraße ist überwiegend durch eine großmaßstäbliche ge-
werbliche Nutzung geprägt, was sich in großvolumigen Gebäudekörpern widerspie-
gelt. Östlich der S-Bahntrasse im Industriegebiet Hansastraße sind dagegen eher 
klein- und mittelständische Gewerbebetriebe ansässig. Insgesamt ist die Baustruk-
tur sehr heterogen. Vorgaben für das Bebauungsplangebiet lassen sich daraus nicht 
erkennen. 

5.2 Stadträumliche Einbindung 

Das Bebauungsplangebiet ist bereits heute durch die benachbarten Nutzungen ge-
werblich vorgeprägt. Zu diesem Eindruck tragen auch die beiden zwischen Auto-
bahn und S-Bahnlinie verlaufenden Hochspannungsleitungen zum Umspannwerk 
an der Hansastraße bei. Die industrielle Nutzung auf der südlichen Seite gibt die 
auch Nutzung für den Bereich nördlich der Hansastraße - in Anbetracht der verur-
sachten Geräuschemissionen - fast vor. Zudem befinden sich schon zwei größere 
Stellplatzanlagen von Betrieben im Industriegebiet West auf der nördlichen Seite 
der Hansastraße. Die nächsten Wohngebäude auf Massener Seite befinden sich 
räumlich getrennt von dem geplanten Gewerbegebiet erst jenseits der Autobahn in 
ca. 300 m Entfernung zur westlichen Grenze des Geltungsbereiches. Auch auf der 
Unnaer Seite schließt sich die nächste Wohnbebauung erst östlich der S-Bahnlinie 
an der Königsborner Straße an. Die Wohnbebauung befindet sich in 100 bis 200 m 
Entfernung zur geplanten gewerblichen Nutzung, liegt aber hinter dem Wall der S-
Bahn. Die Abstände zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung sind aus-
schlaggebend für die Art der im geplanten Gewerbegebiet zulässigen Gewerbebe-
triebe. 

5 Planungsgrundlagen
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5.3 Verkehr 

Das Plangebiet ist durch die Hansastraße erschlossen. Auf separate Abbiegespuren 
in der Hansastraße, um auf das Grundstück zu gelangen, kann verzichtet werden 
aufgrund der großzügigen Ausbaubreite der Hansastraße in diesem Bereich (ca. 11 
m). Der fließende Verkehr würde durch Linksabbieger nicht nennenswert behindert. 
Der Einfahrtsbereich auf das Flurstück Nr. 447 ist so weit wie möglich aus dem 
Kreuzungsbereich der Hansastraße mit der Westtangente (Hochstraße) heraus 
nach Westen zu legen, um die Verkehrsabläufe im Knotenpunktbereich nicht zu be-
einträchtigen. Der Einfahrtsbereich wird rechtlich durch entsprechende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan gesichert. Für den möglichen Fall einer späteren Teilung 
des Grundstücks wird die interne bzw. rückwärtige Erschließung des Flurstücks den 
privaten Eigentümern überlassen. Die Erschließung ausgehend vom o.g. Einfahrtbe-
reich wäre dann über eine Baulast zu sichern. 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist ein möglicher Weiterbau der 
Westtangente nach Norden auf der im rechtskräftigen Flächennutzungsplan darge-
stellten Trasse quer durch das Plangebiet und später parallel zur A 1 nicht mehr 
möglich. Die gestrichelte Linienführung der Westtangente im rechtskräftigen FNP 
weist darauf hin, dass es sich hierbei noch nicht um die Darstellung einer bereits 
endgültig feststehenden Trasse handelt. Der Entwurf zum neuen Flächennutzungs-
plan wird die Linienführung voraussichtlich etwas geändert darstellen. Von der An-
schlußstelle Hansastraße/Hochstraße soll die Westtangente dann zunächst in etwa 
auf der Trasse des Schwarzen Weges verlaufen, leicht nach Westen abknicken, um 
weiter nördlich an den Afferder Weg anzuschließen. Bei einer späteren Aufstellung 
des Bebauungsplans UN 93 A (vgl. Übersichtsplan) können die gewerblichen Bau-
grundstücke dann direkt von der Westtangente aus erschlossen werden, die als 
städtische Hauptverkehrsstraße fungieren soll. Der genaue Verlauf der Trasse wird 
zu gegebener Zeit, wenn sich ihre Realisierung konkretisieren sollte, gutachterlich 
zu prüfen sein. Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans wird die nördliche 
Verlängerung der Westtangente jedenfalls nicht behindert oder erschwert. 

 

5.4 Freiflächenstruktur und Topographie 

Die Freiflächenstruktur ist wie erwähnt durch eine landwirtschaftliche Nutzung ge-
prägt. Ein schützenswerter Baumbestand auf dem Grundstück ist nicht vorhanden 
(vgl. Eingriffsbilanzierung). 

Im Plangebiet sind keine topographischen, klimatischen und bodenbeeinflussenden 
Besonderheiten bekannt. Das Gelände fällt nach Norden leicht ab. Um zumindest im 
vorderen Bereich des Flurstücks 447 das Niveau der Hansastraße zu erreichen, 
muß daher Boden angefüllt werden. 

 

6 Inhalt des Bebauungsplanes
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6.1 Art der baulichen Nutzung 

Gemäß der städtischen Zielvorstellung, den Standort gewerblich zu entwickeln, 
werden gem. § 8 BauNVO die Gewerbegebiet G 1 bis G 4 festgesetzt. Einzelhan-
delsbetriebe sollen unzulässig sein und werden gem. § 1 (5) und (9) BauNVO aus-
geschlossen, da der Einzelhandel seinen Standort in der Regel in der Innenstadt 
oder den gewachsenen Nebenzentren hat. Dies gilt auch für Handelsbetriebe, die 
im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher Einzelhandelsbetrieben ver-
gleichbar sind. Ausgenommen hiervon ist der Einzelhandel in Verbindung mit Ge-
werbebetrieben und/oder Betrieben ohne zentrenrelevantes Sortiment, der aus-
nahmsweise zugelassen werden kann.  

Unter Berücksichtigung der östlich und westlich gelegenen Wohnbebauung erfolgt 
eine Gliederung der gewerblichen Bauflächen nach § 1 (4) BauNVO nach der Art 
der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften 
in Verbindung mit dem Abstandserlaß des Landes NW 1998. In den Gewerbegebie-
ten GE 2 und GE 4 mit einem Mindestabstand von 100 m zur Wohnbebauung an 
der Königsborner Straße sind nur Betriebsarten der Abstandsklasse VII des Ab-
standserlasses NW 1998 zulässig, d. h. die Betreibsarten Nr. 1 bis 191 (Klassen I – 
VI) sind ausgeschlossen. Im Abstand von 200 m zur schutzwürdigen Wohnbebau-
ung schließen sich die Gewerbegebiete GE 1 und GE 3 an. Hier sind Betriebe der 
Abstandsklsse VI und VII zulässig, d. h . die Betriebsarten Nr. 1 bis 153 (Klassen I – 
V) sind ausgeschlossen. 

Ausnahmen von den vorgenannten Festsetzungen können nach § 31 (1) BauGB für 
Betriebe und Betriebsteile der nächst höhergelegenen Abstandsklasse zugelassen 
werden, wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, daß sie 
die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen 
nicht überschreiten. Die Begrenzung der Emissionen kann z. B. über den Stand der 
Technik hinausgehende Maßnahmen oder durch Betriebseinschränkungen erreicht 
werden. Die vorgenommene Nutzungsgliederung zum Schutz der Wohngebiete läßt 
dennoch ein breites Spektrum von gewerblichen Nutzungen zu.  

 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung gem. § 16 BauNVO wird im Bebauungsplan über 
die Festsetzungen der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschoßflächenzahl (GFZ) und 
über die Gebäudehöhe bestimmt. Um eine entsprechende Ausnutzung der Grund-
stücke zu ermöglichen, wird das zulässige Höchstmaß der GRZ von 0,8 bzw. der 
GFZ von 2.0 festgesetzt.  

Da es sich bei Gewerbebauten weitgehend um Hallen handelt, die andere Raumhö-
hen aufweisen als herkömmliche Geschosse, wird statt der Geschossigkeit eine 
höchstzulässige Gebäudehöhe von 12 m in den Gewerbegebieten GE1 und GE 2 
festgesetzt. Dies entspräche ungefähr einer viergeschossigen Wohnbebauung und 
liegt bezüglich der Höhenentwicklung zwischen den mittelständisch strukturierten 
Gewerbetrieben an der Ohmstraße und der großdimensionierten industriellen Be-



Bebauungsplan UN 93        „Nördlich der Hansastraße“ 

 

 │ 8

bauung südlich der Hansastraße. In den Gewerbegebieten GE 3 und GE 4 wird auf 
eine Festsetzung der Gebäudehöhe verzichtet, da die Gebäudehöhen im Schutzbe-
reich der 110-KV Leitung mit der VEW abzustimmen sind. 

Bei der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sind die nachfolgenden 
Zielvorstellungen ausschlaggebend: 

 Nördlich und südlich der Hochspannungsleitung werden zwei zusammenhän-
gende größere Baufelder durch Baugrenzen festgesetzt, um innerhalb dieser 
Bereiche eine möglichst flexible bauliche Entwicklung auch langfristig (z. B. bei 
Betriebserweiterungen) zu ermöglichen. Nebenanlagen können auch außerhalb 
der Baugrenzen errichtet werden. 

 Im Bereich der Hochspannungsfreileitung ist ein Schutzbereich von 15 m beid-
seitig der Achse vorgesehen. Eine Bebauung ist hier nur ausnahmsweise zuläs-
sig. Die Flächen können in einem bestimmten Umfang genutzt werden (Park-
platz, Grünanlage, Materiallagerung, etc.). In den Bebauungsplan ist ein Hinweis 
aufgenommen, dass alle baulichen Maßnahmen im Schutzstreifenbereich mit 
der VEW abgestimmt werden müssen und ihrer Zustimmung bedürfen. 

 Im rückwärtigen Bereich sind die überbaubaren Grundstücksflächen begrenzt 
durch einen Pflanzstreifen, der zur Eingrünung des Gewerbegebietes beitragen 
soll. 

 

6.3 Verkehrsflächen 

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes ist über die Hansastraße gegeben, 
die als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt wird. Sollte das Flurstück 447 zu ei-
nem späteren Zeitpunkt geteilt werden, wären die geteilten Bauflächen über Privat-
straßen (durch Baulasten abzusichern) zu erschließen. Weiterhin wird ein Ein- und 
Ausfahrtsbereich gem. § 9 (1) Nr. 4 u. 11 und (6) BauGB festgesetzt. Eine Zufahrt 
zum Gewerbegebiet soll nur hier möglich sein, möglichst weit entfernt vom Kreu-
zungsbereich Hansastraße/Hochstraße. 

6.4 Grünflächen 

Im nördlichen Bereich wird eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. 
Über ergänzende textliche Festsetzungen (Nr. 2.1) soll eine möglichst dichte Be-
pflanzung aus Bäumen und Sträuchern die o.g. Eingrünung des Gewerbegebietes 
erreicht werden. 

 

7 Umweltbelange
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Im Zuge der Bauleitplanung werden die Gemeinden über das Baugesetzbuch 
(BauGB) verpflichtet, die konkreten Gegebenheiten und Erfordernisse von Natur 
und Landschaft zu erfassen und ihnen angemessen und sachgerecht Rechnung zu 
tragen. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden bauliche Maßnahmen er-
möglicht, die gemäß § 1a BauGB i. V. m. § 8a des Bundesnaturschutzgesetzes ei-
nen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen. Für die neu geplante Bebauung in 
den Gewerbegebieten besteht somit die Pflicht zur Eingriffsminimierung bzw. zu 
Ausgleich und Ersatz. 

Die geplante gewerbliche Bebauung bedeutet einen Eingriff in die vorhandenen Si-
tuation. Um das Ausmaß des Eingriffs einzuschätzen und den Umfang der Aus-
gleichsmaßnahmen festlegen zu können, wurde die folgende Eingriffs- und Kom-
pensationsbilanz aufgestellt. 

 

7.1 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Der durch die neu festgesetzten Gewerbeflächen hervorgerufene Eingriff kann 
durch die im Plangebiet vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen selbst nicht ausge-
glichen werden. Aufgrund der detaillierten Bilanzierung des Eingriffs (siehe Anlage) 
ist eine Biotopwertdifferenz von 4.392 Punkten durch entsprechende Kompensati-
onsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes auszugleichen. Hierzu wird die Auf-
wertung von einer im Bornekamptal gelegenen Ackerfläche im Sinne des Natur- und 
Landschaftsschutzes auf Kosten des Vorhabenträgers erfolgen (Aufforstung). Es 
handelt sich um das Flurstück 484 (westlicher Teil), Flur 23, Gemarkung Unna. Die 
Durchführung der Maßnahme wird über einen städtebaulichen Vertrag gem.     § 11 
BauGB gesichert. Der Eingriff ist damit vollständig kompensiert.  

 

7.2 Bewertung des Eingriffs 

Das Bebauungsplangebiet weist heute keine wertvollen Landschaftsbestandteile auf 
und erfüllt auch keine bedeutsamen Freiraumfunktionen im Rahmen des Klimagut-
achtens des Kreises Unna. Der Eingriff auf den intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ist daher vertretbar in Abwägung mit den Belangen einer Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Unna und der Möglichkeit, hier neue Arbeits-
plätze schaffen zu können. Dabei ist einer Kompensation des Eingriffs außerhalb 
des Bebauungsplangebietes an aus ökologischer Sicht geeigneteren Standorten 
Vorrang einzuräumen gegenüber der Kompensation im Gebiet selbst. Einerseits 
bleibt der Anteil gewerblicher Bauflächen im Plangebiet tragfähig genug und ande-
rerseits ist die gezielte und schwerpunktmäßige Durchführung von Kompensations-
maßnahmen innerhalb der hierfür im FNP vorgesehenen Räume zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft sinnvoller.  

 

7.3 Altlasten 
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Altlastenstandorte sind innerhalb des Bebauungsplangebietes nicht bekannt. 

 

Die technische Infrastruktur wie Wasserver- und Wasserentsorgungsleitungen, 
Strom- und Ferngasleitungen sind in ausreichender Kapazität vorhanden. Die Ent-
wässerung des Schmutzwassers des Plangebietes in den Kanal in der Hansastraße 
ist nach Aussage der Stadtbetriebe und des Lippeverbandes möglich. Das Nieder-
schlagswasser wird in die Grünfläche am nördlichen Rand des Plangebietes geleitet 
und dort in zwei kleineren Rückhaltebecken versickert. Die Versickerungsfähigkeit 
wurde durch ein hydrologisches Gutachten nachgewiesen (Brauckmann, März 
2001). Die entwässerungstechnische Erschließung wurde mit den Stadtbetrieben 
abgestimmt und auch bereits genehmigt. 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind, soweit bekannt, denkmalpflegeri-
sche Belange nicht betroffen. Es wird jedoch aus bodendenkmalpflegerischer Sicht 
ein Hinweis zum Umgang mit Bodenfunden in den Planentwurf aufgenommen. 

 

 

Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes werden Flächen in privatem Eigentum, die 
bisher nicht bebaubar waren, planungsrechtlich bebaubar und erfahren hierdurch 
eine Werterhöhung. Nachteile für die privaten Grundstückseigentümer entstehen 
nicht. 

 

8 Technische Infrastruktur

9 Denkmalschutz und Denkmalpflege

10 Auswirkungen des Bebauungsplanes auf private 

 Belange 

11 Bodenordnung
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Bodenordnende Maßnahmen sind nach dem derzeitigen Stand der Planung nicht 
erforderlich, da sich das Plangebiet in der Trägerschaft eines Eigentümers befindet.  

 

Kosten für Erschließungsmaßnahmen entstehen nicht. Die Kosten zur Anlage der 
Ausgleichsflächen außerhalb des Plangebietes, die der Stadt anfallen, werden über 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag von den durch den Bebauungsplan Begünstig-
ten rückerstattet. Somit resultieren aus dem vorliegenden Bebauungsplan keine 
Kosten für die Stadt Unna. 

 

Im Rahmen der Offenlage ist von der Bezirksregierung, Abteilung 8 Bergbau und 
Energie in NRW, der Hinweis vorgebracht worden, dass sich das Planungsvorhaben 
über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Konsolidierter Alter Hell-
weg“ sowie „Massener Tiefbau I“ befindet. Hier ist bis 1961 sowohl im tiefen als 
auch im oberflächennahen Bereich Steinkohle abgebaut worden. Nach der allge-
meinen Lehrmeinung ist spätestens 5 Jahre nach Einstellung der Gewinnungstätig-
keiten im tieferen Bereich nicht mehr mit Einwirkungen an der Oberfläche zu rech-
nen. Gewinnungstätigkeiten, die im oberflächennahen Bereich geführt wurden, kön-
nen auch heute noch einwirkungsrelevant sein und im südlichen Teil des Planungs-
gebietes zu geringen Setzungen an der Tagesoberfläche führen. Der Bereich ist 
daher vorsorglich als Fläche gemäß § 9 Abs. 5 BauGB gekennzeichnet worden. 

Weiterhin ist auf Anregung der Unteren Landschaftsbehörde eine Pflanzliste für He-
cken in die Festsetzungen aufgenommen worden. 

 

 

Unna, den 10.11.2001 

Planungsamt, Stadt Unna 

12 Kosten 

13 Änderungen nach der Offenlage
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Textliche Festsetzungen im Bebauungsplan 

 

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 11 
BauNVO 

1.1 Gliederung der Gewerbegebiete gem. § 1 (4) BauNVO  

GE 1 und GE 3 gem. § 8 BauNVO 

Nicht zulässig sind die in den Nrn. 1 - 153 der Abstandsliste 1998 aufgeführten An-
lagen und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad (Abstandsklasse I - V). Die in den 
Nrn. 79 - 153 der Abstandsliste (Klasse V) aufgeführten Anlagen sind ausnahms-
weise zulässig, wenn die von ihnen ausgehenden Emissionenso begrenzt werden, 
daß sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden 
Emissionen nicht überschreiten. Die Begrenzung der Emissionen kann z.B. 
durch über den Stand der Technik hinausgehende Maßnahmen oder durch 
Betriebseinschränkungen erreicht werden.  

 

GE 2 und GE 4 gem. § 8 BauNVO 

Nicht zulässig sind die in den Nrn. 1 - 191 der Abstandsliste 1998 aufgeführ-
ten Anlagen und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad (Abstandsklassen I - 
VI). Die in den Nrn. 154 - 191 der Abstandsliste (Klasse VI) aufgeführten An-
lagen sind ausnahmsweise zulässig, wenn die von ihnen ausgehenden 
Emissionen so begrenzt werden, daß sie die von den allgemein zulässigen 
Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen nicht überschreiten. Die 
Begrenzung der Emissionen kann z.B. durch über den Stand der Technik 
hinausgehende Maßnahmen oder durch Betriebseinschränkungen erreicht 
werden.  

 

1.2 Im GE 1-4 sind Einzelhandelsbetriebe und Handelsbetriebe, die im 
Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher vergleichbar sind, gem. 
§ 1 (5) und (9) BauNVO unzulässig.  

Ausnahmsweise können Verkaufsstellen in Verbindung mit Handwerksbe-
trieben zugelassen werden (z.B. KFZ-Werkstatt mit Ersatzteil- und Zubehör-
verkauf) 
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2. Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB in 
Verbindung mit § 51a Landeswassergesetz und Pflanzgebote 

2.1 Ausgleichsfläche 

Auf den mit dem Buchstaben A gekennzeichneten Fläche ist eine flächende-
ckende Bepflanzung in durchmischter Anordnung vorzunehmen (mit Aus-
nahme der zu integrierenden Fläche für ein RRB). Es sind mindestens 10 
Gehölzarten nachfolgender Listen zu verwenden. Der Anteil der Gehölze 1. 
Ordnung (z.B. Spitzahorn, Bergahorn, Esche, Traubeneiche, Stieleiche, Win-
terlinde, Qualität Hochstamm mit Ballen, Umfang > 18 cm, 3 x v.) darf 5 %, 
der Anteil an Gehölzen 2. Ordnung (z.B. Feldahorn, Dandbirke, Hainbuche, 
Vogelkirsche Mehlbeere, Eberesche, Traubenkirsche, Qualität Solitär, Breite 
100-150, Höhe 150-200, 3 x v.m.B.) darf 30 % der Gesamtzahl zu pflanzen-
der Gehölze nicht überschreiten. Die restlichen Flächen sind mit Gehölzen 3. 
Ordnung zu bepflanzen (z. B. Schlehe, Schneeball, Haselnuss, Wildapfel, 
Weißdorn, Hundsrose, Hartriegel, Holunder). Die Fläche ist im Pflanzenver-
bund 1,0 m x 1,0 m zu bepflanzen. 

 

2.2 Stellplätze 

Die Stellplatzflächen auf den Gewerbegebietsgrundstücksflächen sind mit 
Bäumen zu bepflanzen. Pro 5 Stelplätze ist ein heimischer, standortgerechter 
Großkroniger Baum zu pflanzen und zu unterhalten (1. Ordnung) 

 

3. Baumaßnahmen im Schutzstreifenbereich bis 22 m beidseitig der 
Achse der Höchstspannungsfreileitung 

Sämtliche Baumaßnahmen im Schutzstreifenbereich der Hoch-
/Höchstspannungsleitung bedürfen der Zustimmung durch VEW Energie. Ein 
Bauvorhaben im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung ist nur zulässig, wenn 
über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus die im Zusammenhang 
mit der Hochspannungsfreileitung zu beachtenden technischen und rechtli-
chen Vorschriften eingehalten werden sowie die Ausrüstung der Leitung dies 
erlaubt. Die Zustimmung erfolgt durch Abschluß einer privatrechtlichen Ver-
einbarung zwischen dem Grundstückseigentümer und VEW Energie. Dar-
über hinaus ist VEW Energie im Rahmen der Baugenehmigung zu beteiligen. 
Im Bereich der mit einem Leitungsrecht belasteten Fläche können bauliche 
Anlagen gem. § 31 BauBG ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie 
die zuvor genannten Bedingungen erfüllen. 
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